
Öffnungszeiten Bankverbindungen 
Montag 08.00 – 12.00 Uhr Sparkasse Holstein, Eutin 
Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr BIC: NOLADE21HOL 
Mittwoch 08.00 – 12.00 Uhr IBAN: DE03 2135 2240 0190 3362 16 
 13.30 – 16.00 Uhr Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG, Mölln 
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr BIC: GENODEF1GRS 
Freitag 08.00 – 12.00 Uhr IBAN: DE46 2006 9177 0000 6010 39 
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Ansprechpartner/in: Patricia Alt 
Telefon-Nr.:  04107 8893-300 
Email: p.alt@amtsiek.de 
Fax: 04107 88 93-93 
Internet: www.amtsiek.de 
Aktenzeichen: 111.201.7-300 
Datum: 30.09.2019 

 
Eilentscheidung 
 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung wird der Zweckverband Abwasserverband Siek eine Stellung-
nahme zum Neubau MHKW und KVA Stapelfeld abgeben.  
 
Am 25.09.2019 hat der Amtsausschuss die Stellungnahme MHKW und KVA Stapelfeld beraten, die 
Stellungnahme etc. ist im Bürgerinformationssystem (Vorlage 2019/001/040) einsehbar.  
 
Die in der Sitzung von den gemeindlichen Vertretern geäußerten Anregungen wurden vom Fachbüro 
sowie von Herrn Dr. Tischler in der Stellungnahme berücksichtigt.  
 
Zur Beratung und Beschlussfassung über die Stellungnahme durch die Verbandsversammlung kann 
die gem. Geschäftsordnung vorgegebene Ladungsfrist von einer Woche nicht eingehalten werden. 
Es kommt nur eine verkürzte Ladefrist in Frage, da die Stellungnahme bis zum 30.09.2019 abzuge-
ben ist.  
 
Der Verbandsvorsteher hat entschieden, dass die Sitzung der Verbandsversammlung am Freitag, 
27.09.2019, 14 Uhr, stattfinden soll. Aufgrund der sehr kurzen Frist hat der Verbandsvorsteher die 
Mitglieder der Verbandsversammlung vorab von der Sitzung und dem Beratungsinhalt informiert. 
Dabei haben die Verbandsmitglieder Jürgen Westphal, Olaf Beber, Reinhard Garber, Ulrich Sievers 
sowie Hans-Ulrich Schmitz der Verkürzung der Ladefrist widersprochen, so dass die Sitzung nicht 
stattfinden kann (§ 4 Abs. 3 der Geschäftsordnung). Der Verbandsvorsteher muss also gem. § 3 
Abs. 3 Geschäftsordnung eine Eilentscheidung abgeben.  
 
Eilentscheidung des Verbandsvorstehers: 
 
Die auf der Auswertung der Experten basierende Stellungnahme des Zweckverbandes Abwasser-
verband Siek zu den Genehmigungsanträgen des MHKW und der KVA ist im Rahmen der formellen 
Behördenbeteiligung nach dem BImSchG bei der Genehmigungsbehörde, dem Landesamt für Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, einzureichen.  
 
 
Dieter Schippmann 
Verbandsvorsteher 
 
Die Eilentscheidung ist in der nächsten Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Abwasserverband Siek vom Gremium zu genehmigen.  

A M T   S I E K 
Der Amtsvorsteher 
Abwasserverband Siek 


